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[n . 1633 ] A
NOTIZEN BEATS II . ZURLAUBEN IM ZUSAMMENHÄNGE MIT DEN STREITIG¬

KEITEN ZWISCHEN STADT UND AMT ZUG EINERSEITS UND DER AB¬
TEI EINSIEDELN ANDERSEITS WEGEN DER GOTTESHAUSLEUTE IN
AEGERI, MENZINGEN UND NEUHEIM

Heinrich Mühleschwand , Ammann von [Stadt und Amt] Zug , habe "ein

hooffstath Zuo Aegerj verliehen mit geding das der besitzer solte dem Gricht

Ze Zug gehorsam syn " . Da aber genannte Hofstatt Gotteshausgut gewe¬

sen , habe dies der Abt [Burkard von Krenkingen - Weissenburg ] nicht

gestatten wollen . Dies sei Anno 1427 geschehen . ^

"Alss 1464 der usskhauff [ der Gotteshausleute von Aegeri , Menzingen und Neu-
2

heim ] mit Abbt gerolden [ von Sax ] besehächen , brieff und Sigel uffgericht,

handt die von Schwytz [ gemeint Landammann und Rat ] alss Castenvögt des Gots-

husses , darwider gredt Jnmitelst 4 Jaren dahin gearbeitet , dass mit Recht der

khauff gestürzt werden müessen . " Zu diesem Entscheid aber hätten die

Gotteshausleute selbst nicht wenig beigetragen . "Der khauff war gan-
3

gen umb 3000 . Rgl . umb alle Ansprach , lüth undt guet.

Alle alte Brieff die wir habend referyerendt sich uff den hooff Rodel Zuo



Nüchen . da ist eigentlich Zuo sächen ob derselbig Jederzyt unverendert Pli-

ben.

1503 : Aegerj hat uff den Bruch vil gsezt , dass wyl die gotshuss Lüth an der

gmeind mit Jnen gangind helffend Jre Sachen und den für sprechen Zum Gricht

sezen und entsezen , so dörffendt sy Ja auch einen gotshussman grad Zum für¬

sprechen erwöllen , dass war Jr argument usw . ^ Darumben Jn Acht Zenemmen . Ob

nit mitler Zyt unssere hindersässen [gemeint die von Aegeri , Menzingen , Baar

sowie der Stadt Zug] die helffendt Amman, Landtschreib er Landtvögt sezen , sich

auah nach und nach Zue solchen Embteren wye die gotshuss lüth Jntringen undt

Jnflickhen möchtendt.

Verselbig spahn ward auch nit Jn frörribde ohrt , sonder Jn Unserm Ohrt [ Zug]

selbs uss Zesprächen gewysen wyl es dass unserig Antroffen . " In den seit¬

her aufgekommenen Händeln habe man sich von dieser löblichen Ge¬

wohnheit leider weit entfernt und sich deswegen immer mehr [ um

Vermittlung ] an die [ übrigen ] eidg . Orte wenden müssen.

"Nachfragen ? wass sidthero 1566 mochte der Gotshussluthen wegen gehandlet syn

worden usw.

Jtem ob man die missivam von Einsidlen wegen der ledigsprächung für bekhandt
ß

angenomen ? 1622 0

oder ein Antwort daruff geben?

Sonsten Jn Leisten uss Zug Jns Thurgeuw [Einfall der Schweden in den Thurgau

1633 ] , sindt gotshuss Luth auch Zogen ohn einichen Vorbehalt . "
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